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B e g r ü n d u n g

Vorbemerkungen

In der Sitzung des damaligen Bezirksplanungsrates am 14. Dezember 2000 wurde

unter dem Tagesordnungspunkt 7 ein Bericht über die Altlasten auf ehemaligen mili-

tärischen Standorten aus der Sicht der Abfallwirtschaft abgegeben. Dieser Bericht

wird nunmehr - wie damals angekündigt – um die Darstellung ergänzt, mit welchen

Belastungen durch noch vorhandene Kampfmittel (Blindgänger, Munitionsschrott

etc.) zu rechnen ist. Zum besseren Verständnis werden noch einige ergänzende Er-

läuterungen zu der Zuständigkeit des Staatlichen Kampfmittelräumdienstes

(KRD), zur Vorgehensweise bei der Kampfmittelräumung und zu den Besonderhei-

ten in Bezug auf die ehemaligen militärischen Liegenschaften gegeben.

Aufgaben und Vorgehensweise des KRD

Der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, die von Kampfmitteln ausgehen, ist eine

Aufgabe der Gefahrenabwehr und obliegt damit im allgemeinen der örtlichen Ord-

nungsbehörde. Da der Umgang mit Kampfmitteln besondere Kenntnisse und Fähig-

keiten voraussetzt, unterhält das Land Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung der

örtlichen Ordnungsbehörden bei den Bezirksregierungen einen staatlichen KRD, zu

dessen Aufgaben lediglich die Beseitigung von Kampfmitteln gehört. Die Tätigkeit

des KRD beschränkt sich damit auf die Ortung, Freilegung, Räumung und Vernich-

tung der Kampfmittel. Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörden ist es, die erforderli-

chen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und erforderliche Arbeiten vorbereitender

oder unterstützender Art auf ihre Kosten durchzuführen oder durchführen zu lassen.

Gemäß Ziffer 16.22 VV BauO NRW muss der Eigentümer eines Grundstückes bzw.

Veranlasser einer Baumaßnahme den Nachweis führen, dass sein Gründstück auch

im Hinblick auf eine Kampfmittelfreiheit für bauliche Anlagen geeignet ist. Hierzu ist

grundsätzlich eine Anfrage nach einer möglichen Kampfmittelbelastung seines

Grundstücks an die zuständige örtliche Ordnungsbehörde zu richten, die in der Regel

diese zur Beurteilung an den  KRD weite rleitet.

Die Beurteilung, ob mit einer Kampfmittelbelastung zu rechnen ist, wird grundsätzlich

aufgrund einer Auswertung der ca. 40.000 vorliegenden Luftbilder der Alliierten vo r-



genommen. Ergeben sich danach Verdachtspunkte auf Bombenblindgänger, Muniti-

onsdepots etc., werden in einem weiteren Schritt die erkannten Gefährdungsstellen

eingemessen und überprüft (d. h. mit Hilfe von Gradiometern werden Störungen im

Erdmagnetfeld festgestellt) und anschließend Testaufgrabungen zur näheren Be-

stimmung über Art, Zustand und Menge der Munition, Erschwernisfaktoren durch

Bodenverhältnisse usw. durchgeführt. Aufgrund dieser Erkenntnisse erstellt der KRD

eine Gefährdungsabschätzung und schlägt die ggf. erforderlichen ordnungsrechtli-

chen Maßnahmen zur Erlangung der Kampfmittelfreiheit eines Grundstückes vor.

Wird auch von der Ordnungsbehörde die Kampfmittelräumung als notwendig erach-

tet, bestimmt der KRD Art und Weise der Kampfmittelräummaßnahme und ob die

Maßnahme mit eigenen Kräften durchgeführt werde soll oder von einer von ihr be-

auftragten Räumfirma.

In NRW werden die Kosten dieser notwendigen Räummaßnahmen grundsätzlich

vom Land getragen, ausgenommen hiervon sind jedoch die Kosten für die Kampf-

mittelbeseitigung auf Bundes- bzw. ehemaligen bundeseigenen Liegenschaften (was

in der Regel bei den militärischen Konversionsflächen der Fall ist). Bei Kampfmittel-

räummaßnahmen auf diesen Liegenschaften ist vor Beginn eine Vereinbarung zu

schließen, in der die Bezirksregierung vom Bund bzw. vom Veranlasser einer Bau-

maßnahme beauftragt wird, die erforderlichen Räummaßnahmen durchzuführen.

Gleichzeitig verpflichtet sich der Bund bzw. der Veranlasser einer Baumaßnahme,

die im Rahmen der Räummaßnahme anfallenden Kosten zu tragen.

Im Übrigen ist eine direkte Auftragserteilung des Bundes bzw. des Veranlassers ei-

ner Baumaßnahme an eine private Räumfirma nicht möglich, da die Kampfmittelver-

ordnung des Landes die Suche und Räumung von Kampfmitteln nur dem KRD bzw.

einer von ihm beauftragten Räumfirma erlaubt.

Die obigen Ausführungen gelten nur für Liegenschaften bzw. Konversionsflächen, bei

denen es um die Beseitigung von Kampfmitteln aus den beiden Weltkriegen geht.

Für die Bergung von Kampfmitteln der Gegenwart sind je nach Herkunft die Bundes-

wehr oder die Stationierungskräfte zuständig, was bei der Diskussion zur Auflösung

z. B. von Bundeswehrstandorten der Fall sein würde.



Munitionsaltlasten auf Konversionsflächen im Regierungsbezirk

Zur Munitionsbelastung der Konversionsflächen im Regierungsbezirk Arnsberg gibt

die beigefügte Anlage Auskunft. Unter der Rubrik Bemerkungen sind zum einen die

bereits getroffenen Maßnahmen angeführt, zum anderen aber auch der Hinweis,

dass wegen fehlenden Kartenmaterials eine Luftbildauswertung nicht möglich war.

Wesentliche Voraussetzung dafür ist es, dass die Antragsteller die zu überprüfenden

Flächen in der Deutschen Grundkarte genau eintragen. Diese Unterlagen liegen teil-

weise nicht vor und werden verständlicherweise erst dann erstellt, wenn sich für die

besagten Flächen konkrete Folgenutzungen abzeichnen.

Wie bereits oben ausgeführt, hängt die Umsetzung von Kampfmittelräummaßnah-

men davon ab, dass sie vom Ordnungsamt bzw. vom Grundstückseigentümer beim

KRD veranlasst werden. Für die Abarbeitung solcher Anträge hat der Innenminister

des Landes NRW mit Erlass vom 12.05.2000 für Räumaufträge verfügt, dass ange-

sichts der begrenzten Kapazitäten des KRD diese nach folgender Priorität zu verge-

ben sind:

- Flächen zur Erschließung oder Neunutzung von Gewerbegebieten,

- Flächen öffentlicher Infrastruktur,

- Flächen sonstiger Baumaßnahmen,

- schiffbare Gewässer, die dem Güterverkehr dienen,

- Abtragungsgebiete,

- landwirtschaftlich genutzte Flächen,

- forstwirtschaftlich genutzte Flächen,

- sonstige Gewässer.

Da nicht auszuschließen ist, dass bei den alliierten Streitkräften noch weitere Luftbil-

der vorhanden sind, unterliegt diese Bestandsaufnahme dem Vorbehalt evtl. neuer

Erkenntnisse aus möglichen weiteren Luftbildaufnahmen.



Lfd. Bezeichnung Gemeinde Erkenntnisse KRD Arnsberg Bemerkungen 
Nr.

1 Betriebsstofflager Arnsberg Arnsberg keine Bombenabwürfe siehe 26

2 Munitionsdepot Stadtwald Arnsberg
kein Kartenausschnitt 
vorhanden

3 Munitionsniederlassung Dickenbruch Arnsberg keine Bombenabwürfe siehe 26

4 Munitionsdepot Arnsberg-Holzen Arnsberg
kein Kartenausschnitt 
oder Koordinaten 
vorhanden

5 Munitionsdepot in den Napier Barracks Dortmund
Lage in der Karte nicht 
eingezeichnet.

6 Graf-Landsberg-Kaserne Erwitte Keine Bombenabwürfe

7 Munitionsniederlassung Weckinghausen Lippstadt Keine Bombenabwürfe

der grösste Teil wurde 
bereits systematisch 
abgesucht, keine 
Kampfmittel festgestellt.

8 Munitionsdepot Stilleking II Lüdenscheid Schützengräben, Artillerie-Beschuß
9 Munitionsniederlassung Yser-Kaserne Lüdenscheid Keine Bombenabwürfe Waldgebiet

10 Munitionsniederlassung La Lys Lüdenscheid
Vereinzelte Bombenabwürfe, Schützenlöcher, 
Schützengräben

11 Belgisches Möbeldepot Lüdenscheid Keine Bombenawürfe
12 Munitionsdepot St. Sebastian Barracks Möhnesee Keine Bombenawürfe siehe 47
13 Treibstofflager "Rother Stein" Olpe Keine Bombenabwürfe Waldgebiet
14 Treibstofflager Rüthen Rüthen Keine Bombenabwürfe Waldgebiet
15 Munitionsdepot Wellersberg Siegen Vereinzelte Bombenabwürfe

16
Gilbert-Kaserne (Heeresverpflegungslager), 
Schemscheid

Siegen Keine Bombenabwürfe

17 Material- und Möbellager Soest Soest Vereinzelte Bombenabwürfe

18 Depot Doyen Soest Bombenabwurfgebiet
2 Blindgänger wurden 
bereits geräumt

19 Treibstofflager, Hellefelder Höhe Sundern Keine Bombenabwürfe
20 Munitionsdepot, Hellefelder Höhe Sundern Keine Bombenabwürfe
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Lfd. Bezeichnung Gemeinde Erkenntnisse KRD Arnsberg Bemerkungen
Nr.

21 Munitionsniederlage Werl Werl
kein Kartenausschnitt 
oder Koordinaten 
vorhanden

22 REME Panzerwerkstatt (23 Base Workshop) Wetter Keine Bombenabwürfe

23
Luftlandeplatz Lohner-Klei (Salamanca 
Airfield)

Bad-Sassendorf Keine Bombenabwürfe

24
Houthulst-Kaserne mit Flugplatz (Flughafen 
Werl)

Werl Bombenabwurfgebiet, Flak-Stellungen
Mit der Räumung wurde 
bereits begonnen.

25
Camp Loquet-Kaserne (mit 
Militärgerichtsamt)

Arnsberg Keine Bombenabwürfe Waldgebiet

26 Reigersvliet-Kaserne (Jägerkaserne) Arnsberg Keine Bombenabwürfe

27 Salamanca Barracks Bad-Sassendorf
Vereinzelte Bombenabwürfe, Flak-Stellungen u. 
Schützenlöcher

28 Napier Barracks Dortmund Starke Verseuchung mit Fundmunition kleineren Kalibers
Testung u. Teilräumung 
erfolgt

29 Ubique Barracks (Stadtkrone Ost) Dortmund
Vereinzelte Bombenabwürfe, Flak-Stellungen und 
Schützenlöcher

Testung im Bereich der 
Schützenlöcher 
erfolgt:Keine Munition 
festgestellt.Neue 
Luftbildaufnahmen 
zeigen vereinzelte 
Bombenabwürfe.

30 Redesdale Barracks (Stadtkrone Ost) Dortmund Keine Bombenabwürfe

31
Westriding / Moore Barracks (Stadtkrone 
Ost)

Dortmund Vereinzelte Bombenabwürfe,  Schützenlöcher u. Lagerbunker 
Bei einer Testung 
wurden keine 
Kampfmittel festgestellt. 

32 Suffolk Barracks Dortmund Keine Bombenabwürfe
33 Cromwell Barracks Hamm Bombenabwurfgebiet u. Artillerie-Beschuß
34 Newcastle Barracks Hamm Bombenabwurfgebiet
35 Peninsula Barracks (Camp Deilinghofen) Hemer Verfüllte Trichter und Flak-Stellungen Teilräumung erfolgt
36 Barrosa Barracks (Camp Deilinghofen) Hemer Sprengplatz
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Lfd. Bezeichnung Gemeinde Erkenntnisse KRD Arnsberg Bemerkungen
Nr.
37 Bernhard-Hülsmann-Kaserne Iserlohn Keine Bombenabwürfe
38 Corunna Barracks Iserlohn Bombenabwürfe, Schützengräben und Schützenlöcher

39 Winkelmann Kaserne Iserlohn
Vereinzelte Bombenabwürfe, Flak-Stellungen, Bunkeranlagen, 
Laufgräben und Schützenlöcher

Teilräumung erfolgt

40 Churchill Barracks Lippstadt Keine Bombenabwürfe
41 Sauerlandkaserne (Teilfläche) Lennestadt Keine Bombenabwürfe

42
Kaserne Hellersen 
(Panzerreparaturwerkstadt)

Lüdenscheid Keine Bombenabwürfe

43 Yser-Kaserne (Kaserne Baukloh) Lüdenscheid Keine Bombenabwürfe

44 La-Lys-Kaserne (Buckesfeld-Kaserne) Lüdenscheid
Vereinzelte Bombenabwürfe, Schützenlöcher, 
Schützengräben

45 Jonet-Kaserne Marsberg
Keine Luftbilder vorhanden, keine Erkenntnisse über 
Munitionsaufkommen

46 Northumberland Barracks Menden
Keine Bombenabwürfe, jedoch Schützenlöcher und 
Schützengräben

Teilräumung erfolgt

47 St. Sebastian Barracks Möhnesee Keine Bombenabwürfe

Teilbereich wurde 
bereits systematisch 
abgesucht, keine 
Kampfmittel festgestellt.

48 LAD-Werkstätten (Annex Barracks) Möhnesee Keine Bombenabwürfe

Teilbereich wurde 
bereits systematisch 
abgesucht, keine 
Kampfmittel festgestellt.

49 Wellersberg-Kaserne (Kaserne Pepinster) Siegen Vereinzelte Bombenabwürfe

1 vermutl. E-Stelle 
wurde bereits gemeldet, 
jedoch noch nicht 
bearbeitet

50 Heidenberg-Kaserne (Kaserne Bricart) Siegen BombenabwürfeFlak-Stellungen, Schützengräben Teilräumung erfolgt

51
Bleidorn-Kaserne (Canal van Wessem 
Kaserne)

Soest
Vereinzelte Bombenabwürfe, Flak-Stellungen u. 
Schützengräben
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Lfd. Bezeichnung Gemeinde Erkenntnisse KRD Arnsberg Bemerkungen
Nr.

52 Rumbeke-Kaserne Soest Bombenabwurgebiet

1 vermutliche 
Blindgängereinschlagstel
le wurde bereits 
bearbeitet.

53 Colonell-BEM-ADAM-Kaserne Soest
Vereinzelte Bombenabwürfe, Artillerie-Beschuß u. 
Schützengräben

54 Metzer-Kaserne (Steenstraete-Kaserne) Soest Vereinzelte Bombenabwürfe

55 Albuhera Barracks (Werler Stadtwald) Werl
Keine Bombenabwürfe, Testsondierung ist erforderlich, mit 
Fundmunition kleineren Kalibers muß gerechnet werden

Waldgebiet

56
Teilflächen aus Annex Barracks (Werler 
Stadtwald)

Werl
Keine Bombenabwürfe, Testsondierung ist erforderlich, mit 
Fundmunition kleineren Kalibers muß gerechnet werden

Waldgebiet

57 Victoria Barracks (Werler Stadtwald) Werl
Keine Bombenabwürfe, Testsondierung ist erforderlich, mit 
Fundmunition kleineren Kalibers muß gerechnet werden

Waldgebiet

58 Richtfunkstelle Basenberg Arnsberg Keine Bombenabwürfe Waldgebiet
59 Richtfunkstelle Schuhmachers Kopf Arnsberg Keine Bombenabwürfe Waldgebiet
60 Decca-Station Brilon Keine Bombenabwürfe
61 Feuerleitbereich, Raketenstellung Burbach Keine Bombenabwürfe, jedoch Flak-Stellungen
62 HAWK-Stellung Oesdorf Marsberg Keine Bombenabwürfe

63 HAWK-Stellung BOC Essentho Marsberg
kein Kartenausschnitt 
oder Koordinaten 
vorhanden

64 Mobilmachungsstützpunkt Massen Unna
kein Kartenausschnitt 
oder Koordinaten 
vorhanden

65 Schießstand Hellefelder Bachtal Arnsberg Keine Bombenabwürfe
Testung ergab keine 
Kampfmittel

66 Übungsgelände An der Schledde Bad-Sassendorf
Vereinzelte Bombenabwürfe, Flak-Stellungen u. 
Schützenlöcher

67 5. Bahn Schießstand Hemer-Landhausen Hemer Keine Bombenabwürfe
68 Standortübungsplatz Hemer-Deilinghofen Hemer Flak-Stellungen u. Schützenlöcher Teiläumung erfolgt

69 Übungsgelände Lipperbruch (Teilfläche) Lippstadt
kein Kartenausschnitt 
oder Koordinaten 
vorhanden
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Lfd. Bezeichnung Gemeinde Erkenntnisse KRD Arnsberg Bemerkungen
Nr.

70 Schießstand Spielwigge Lüdenscheid Keine Bombenabwürfe
Testung durchgeführt, 
keine Kampfmittel 
festgestellt.

71
Standortübungsplatz Stilleking (+ 
Munitionsdepot Stilleking I)

Lüdenscheid Schützengräben, Artillerie-Beschuß

72 Übungsplatz Herrwiese Lüdenscheid
Vereinzelte Bombenabwürfe, Flak-Stellungen, 
Schützengräben, Schützenlöcher

73 Übungsgelände Essentho Marsberg
kein Kartenausschnitt 
oder Koordinaten 
vorhanden

74 Schießstand Fischbacher Berg Siegen Keine Bombenabwürfe, jedoch Kleinmunition

Bei einer Teilräumung 
wurde Munition 
gefunden (teilweise 
angesprengt)

75 Truppenübungsplatz Siegen-Trupbach Siegen
Bombenabwürfe, Flak-Stellungen, Bunker, Schützengräben, 
Artillerie-Beschuß

76 KK-Schießstand u. Panzerstraße Siegen
kein Kartenausschnitt 
vorhanden

77 Schießstand Wellersberg Siegen Vereinzelte Bombenabwürfe

78 KK-Schießstand Lendringsen Soest
kein Kartenausschnitt 
oder Koordinaten 
vorhanden

79 Übungsgelände Hiddingser Weg Soest
Vereinzelte Bombenabwürfe, Flak-Stellungen u. 
Schützengräben

80 Standortübungsplatz Soest Büecke Soest Bombenabwurfgebiet, Schützengräben, Schützenlöcher
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